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 Veröffentlicht am 26.02.1996

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17 Abs2;

ForstG 1975 §17 Abs3;

Rechtssatz

Im Regelfall wird die behauptete Agrarstrukturverbesserung wohl für jenen Betrieb in Betracht kommen, für den die

beantragte Rodung vorgenommen werden soll. Das schließt aber nicht aus, daß durch eine Rodung

agrarstrukturverbessernde Wirkungen auch für andere Betriebe als jenen des Antragstellers zu erzielen sind. Auch

diese Auswirkungen sind, wie aus der gebotenen Gesamtbetrachtung des ö=entlichen Interesses an der

Agrarstrukturverbesserung folgt, der Feststellung des an der Rodung bestehenden ö=entlichen Interesses

zugrundezulegen.
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